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I. Recht 
 

§ 3 Begriff und Arten des Rechts. Die Rechtsordnung 
 

I. 1. ius 

 
 
 

I. 2a. ius & mores 
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I . 2b. mores maiorum (Sittengebot) 

 
- Untersteht nicht der Gerichtsbarkeit, sondern der Sittenaufsicht! 
- Schränkt die subjektive Rechtsphäre ein �  sittliche Verbotssätze 

�  Vergehen gegen die Gottheit. 
 

Zensor schreitet bei Verletzung ein und kann: 
- ermahnen 
- öffentliche Missbilligung aussprechen 
- soziale und politische Nachteile über den Verletzenden verhängen 
- steuerliche Strafen verhängen 
 
�  Mit der Rückbildung der zensorischen Sittenkontrolle werden sittliche Bildungen gelo-
ckert. Einige sittliche Verbotssätze werden ins Recht übernommen. 

 
 

II. 1. Ius publicum, ius privatum 

 
Ius publicum Ius privatum 
Recht des Staates  
�  Staatsverband  
 

- Interesse der Öffentlichkeit 
(Verfassung, Verwaltung, Provinzen, 
auswärtige Beziehungen, öffentli-
ches Strafrecht sofern im Interesse 
der Allgemeinheit, Religion.) 

 

Recht des Einzelnen und seiner Familie 
�  Hausverband 
 

- Interesse des Einzelnen 
(Ulpian: Naturrecht, Völkergemein-
recht, Zivilrecht) 

 

 

II. 2. Ius publicum im weiteren Sinne 

 
enthält das ius privatum, da die gesamte Rechtsordnung dem allgemeinen Nutzen dient: 
allgemeinverbindlich anerkanntes Recht. 
 

III. Ius civile – ius gentium (Geltungsbereich) 

 
Ius civile: Gilt im allgemein nur für römische Bürger. 

Nichtbürger (peregrini) werden nach angestammten Recht beurteilt. 
Problem: Rechtsbeziehungen zwischen Römern & Peregrinern oder zwi-
schen Peregrinern verschiedener Nationen. 
 

Ius gentium: Völkergemeinrecht, für alle gleichermassen geltendes Recht. 
�  Beruht auf Naturrechtslehre (entscheidende Wesenszüge des Men-
schentums) 

„Pflicht zum Worthalten“ als Geltungsgrundlage �  Verpflichtung aus gutem 
Glauben) 
 

 

(IV. ius civile – ius honorarium)  
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V. Rechtsanwendung 

 
- Soweit Normen (Tatbestand – Rechtswirkung) : Auslegung nach Ermittlung des 

Sinngehalts, Zweck des Rechts �  Gerechtigkeit 

- Keine Norm die durch Auslegung zum Ziel führt vorhanden: Analogie (rechtsähnlich) 
Actiones vom Prätor erlassen, als Rechtsergänzung 

- Es mangelt an einer Norm: Schöpferische Rechtsfindung, Bindung an die Sachge-
rechtigkeit: gerecht & zweckmässig. 

 

§ 4 Die subjektiven Rechte. Actio & exceptio. Verjährung 
 

I. Absolute und relative Rechte 

 

 
 

II. Actio und exceptio 

 
actio: „Rechtshandlung“ des Klägers �  Verklagen 

aber auch: Ein Recht haben, dass man im Prozess mit Aussicht auf Erfolg durch-
setzen kann.  

- Klage: auch auf Feststellung, Rückerstattung 
- Anspruch 

 
�  Prozess- und Privatrecht bilden stärkere Einheit als heute 
 
actio in rem: gegen jeden der das Recht des Herrschaftsrechtträgers stört 
actio in personam: Verlangt Erfüllung der Pflicht des Schuldners. 
 

exceptio: Einrede, wörtlich “Ausnahme” (von Bedingungen unter denen man [dem Klage-
spruch zufolge] zu verurteilen wäre). 
 
�  Entwickelt sich später zum Einrederecht. 
 Bsp: exceptio doli: Arglistseinrede (vgl. Art. 2 Abs. 2 ZGB) 
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III. Verjährung 

 
Erst 424 n. Chr. entsteht eine allgemeine Verjährung von 30 Jahren, was einer Generati-
on entspricht. 
Die Verjährung führt nicht nur zur Einrede, sondern gleich zum Erlöschen eines An-
spruchs. 
Erlöschende Verjährung fliesst mit der Ersitzung zusammen, dies ändert sich erst im 18. 
Jahrhundert.  
 
 
 
 

II. Rechtsgeschäfte 
 

§ 5 Rechtsgeschäfte und Verträge im Allgemeinen 
 

Rechtsgeschäfte:  Nur Kasuistik, keine abstrakte Theorie wie heute: Aus den kasuisti-
schen Sachverhalten wurde aber die Theorie der allgemeinen Re-
geln für Rechtsgeschäfte abgeleitet. 

Moderne Theorie: Einheitlicher, typischer Tatbestand, bei dem eine o-
der mehrere Personen durch ihre Willenserklärungen einen von der 
Rechtsordnung anerkannten Erfolg anstreben... 

 
 

Verträge: Keine Theorie. 
Bindungen basieren auf Formvollzug und nicht auf Willensäußerun-
gen im heutigen Sinne. 

 
 
 

§ 6 Rechtsformalismus 

Wesen und Merkmale: 

Rechtliche Bindungen werden nur durch förmliches Handeln hervorgerufen. 
 
�  Spruchformeln, Teilweise auch Berührungen oder Hinzuziehen eines Magistrats als Be-
weis (öffentliche Kenntnis). 
 

Nachgeformte Geschäfte: 

Neue Formalakte werden in Anlehnung an andere, vorhandene Einrichtungen gemacht. 
 

Formfreie Geschäfte: 

Werden vermutlich als reine tatsächliche Vorgänge verstanden. Trotzdem häufig, v.a. im 
Umgang mit Peregrinern. 
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§ 7 Die einzelnen förmlichen Geschäfte 
 

Mancipatio, Libralakte: 

(manus = Hand; capere = ergreifen). Jemanden Eigentum oder eigentumsähnliche Gewalt 
über bestimmte Personen oder Sachgüter einräumen. 
 
Beteiligte: - Erwerber (E) 

- Veräusserer (V) 
- Waagehalter (W) 
- 5 Zeugen 

 
Vorgang:  E sagt W, dass er behauptet die Sache gehört ihm und sei gekauft mittels 

diesem Kupferstück (welches E dann an die Waage schlägt). 
�  Austauschgeschäft: Gewalt an Person/Sache gegen Preis. (Früher im al-
ten Recht) 
 

Gegenstand: Italische Grundstücke, Sklaven und bestimmtes Grossvieh, Felddienstbar-
keiten (Wegrecht, Durchgangsrecht...) 
 

Folge des Ver-
kaufs: 

Veräusserer haftet für Gewährschaft: Wenn Dritter vindizieren will, hat V 
dem E beizustehen, sonst haftet V für den doppelten Betrag. 
 

Erweiterung: Für alle erdenklichen Zwecke: Schenkung, Mitgift,... 
 

Zusätze: Zusätze aufnehmen ist möglich (Nebenbestimmungen) 
Bsp: Zusage gewisser Eigenschaften. 
 

Treuabrede: Kann mit mancipatio verknüpft werden: E muss den Gegenstand unter ge-
wissen Voraussetzungen zurückübertragen oder falls es sich um einen 
Sklaven handelt, freilassen. 
 

Abgewandelte 
Formen: 

Ehegewalt, Schutzgewalt im Erbrecht, Entlassung aus väterlicher Gewalt. 
 

 
�  Libralakte sind Geschäfte durch Kupfer und Waage.  
 (Früher gegen Bezahlung, dann ein symbolischer Formakt). 
 

In iure cessio: 

Diese Abtretung vor Gericht ist den dinglichen Klagen nachgeformt, bei welchen zwei be-
haupten, eine Sache gehöre ihnen. Hier stellt nur einer die Behauptung auf und der andere 
unterlässt die Gegenbehauptung, womit das Eigentum durch die Erklärung des Prätors auf 
den Erwerber übergeht. 
�   Für sämtliche Geschäfte tauglich, die sich mit der Nachformung der dinglichen Klage 

verwirklichen lassen. 
 

Stipulatio (mündliches Schuldversprechen) 

Es handelt sich um eine förmlich gestellte Frage, welche die genau bezeichnete Leistung 
beinhaltet. Die Antwort (auf die Frage) wird mit dem gleichen Verbum beantwortet.  
(Bsp: « Spondes? » – « Spondeo. ») 
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Bedingungen für die stipulatio : 
- Beide Parteien sind anwesend 
- Die Frage und die Antwort werden mündlich, unmittelbar folgend ausgetauscht. 
- Die Frage und die Antwort haben sich auf den selben Inhalt bezogen 
- Die Frage und die Antwort wurden mittels demselben Verbum formuliert. 

 
Die klassische stipulatio hatte einen weiten Anwendungsbereich: Jede mögliche, zulässige 
Leistung. (u.a. auch Kaution: Sicherheitsleistungsversprechen für den Falle eines künftigen Scha-
dens aus höher umschriebenen Umstand Schadenersatz zu zahlen). 
 
Nachklassik: Die Stipulation geht fast völlig im schriftlichen Schuldversprechen auf (wegen 
der Beweisfunktion). 
 

Schriftlichkeit & Urkundewesen 

Vorbilder aus griechisch-hellenistischer Kultur. 
 
Schriftform: Nur für Litteralkontrakt, Testament, Klagformel (erst mit der Zeit) 
 
In nachklassischer Periode teilweise sogar Gültigkeitserfordernis, allerdings kann sie als Be-
weis mit dem Gegenbeweis einfach widerlegt werden. 
�  Deshalb gelten für den Grundstückskauf und die Schenkung strengere Anforderungen! 

- Grundstück: Zeugen (Nachbarn) & Anerkennung der Grundsteuerpflicht 
- Schenkung: Nachbarzeugen und behördliche Registrierung. 
 

 
 
 
In nachklassischer Zeit wird die Mitwirkung von Behörden gefordert. 
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I. Allgemeines. Besitz 
 

§ 18 Die Sachen 
 

I. Begriff und Arten der Sachen 

 

 
 
 

 
(Gaius unterscheidet: res corporales (körperliche Sachen) und res incorporales) 
 
 

Sachen, die nicht Gegenstand privater Rechte sein können 

- Res divini iuris (Sachen göttlichen Rechts) 
�  Eigentum der Götter, darunter: 

a) res sacrae (den Gottheiten geweihte Sachen):  
Tempel, Bildsäulen, Altäre, Kultgeräte 

b) res religiosae (Grabstätten): Sind immerhin mit privatem Grabrecht verbunden das 
an Familie gebunden oder vererblich ist. 

c) Res sanctae (Unter göttlichem Schutz stehende profane Sachen): Stadtmauern & 
Stadttore, Grenzraine zwischen Grundstücken 

- Res communes omnium: Allen gemeinsam zustehende Sachen. (Luft, fliessendes 
Wasser [Regen, Flüsse], Meer und Ufer) 

- Res publicae: Sachen im Eigentum des Staates (öffentliche Strassen und Plätze, 
Flüsse, Seen, Wasserleitungen,...) 
ABER: Prätor schützt Einzelnen im Gemeingebrauch gegen denjenigen, der diesen 
darin beeinträchtigt im Zivilprozess! 
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Einteilung der Sachen im Privatrecht in... 

 
Res mancipi Res nec mancipi 
Nur italische Grundstücke, Sklaven, Gross-
vieh (�  corporales) 
Feldservituten (�  incorporales) 
 
�  der mancipatio zugänglich 
(da „wertvollste“ Güter) 

Alle anderen Sachen 
 
 
 
�  der mancipatio nicht zugänglich 

 
 
Bewegliche Sachen Unbewegliche Sachen Selbst bewege nde Sachen 
(res mobiles) (res immobiles) 

�  Trennung anfangs unbedeutend, später für die Form des 
Grundstückkaufs wichtig. 

(res se moventes) 
 
Tiere, Sklaven 

 
 
Vertretbare Sachen Unvertretbare Sachen Unteilbare Sachen 
Nur auf Gattungszugehörig-
keit ankommend (nach Mass, 
Anzahl, Gewicht.) 

Durch Gebrauch vernichtet 
oder vermindert. (Lebensmit-
tel, Brennstoffe, Kleider (!), 
Geld) 

Sachen, die ohne wirtschaftli-
chen Verlust nicht geteilt 
werden können oder sonst 
untergehen (Sklaven, Tiere, 
Kunstwerke) 

 
Zur Zerlegung von Sachen:  
 

- pars pro diviso = durch Zerlegung hergestellte Sache 

- einheitliche Sache: Mit allen Teilen gleiches Schicksal. 

- Zusammengesetzte Sache: 
a) Gesamtsache: körperlich verbunden (Haus, Schiff) 

 �  kann gesamthaft einer Person gehören aber auch zu Bruchteilen verschiede-
 nen Personen 

 b) Sachgesamtheit: unverbunden (Herde, Bibliothek) 
�  kann gesamthaft einer Person gehören aber auch zu Bruchteilen verschiede-
 nen Personen 

 

II. Zubehör 

 
Nicht ein Teil der Sache, sondern ein Ding, das dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache 
dient. (wenig durchgebildeter Begriff) 
 

III. Früchte 

 
Werden aus der Bewirtschaftung einer Sache gewonnen. 
(Bsp: Früchte von Bäumen, Ernte, Tierjunge, u.a. auch Tagewerke eines Sklaven) 
 
Natürliche Sachfrüchte werden erst mit der Trennung von der Hauptsache fähig ein selb-
ständiges Schicksal zu haben. 
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§ 19 Der Besitz. Wesen und Arten 
 

I. Übersicht:  

 

 
Abgrenzung zum Eigentum : 

- Eigentum: wem die Sache gehört, das stärkste Recht an ihr hat �  Rechtliche 
Vollherrschaft. 

- Besitz: Wer Sache in seiner tatsächlichen Gewalt hat.  
Besitz ist kein Recht ; Besitz ist ein Faktum 

 
 

II. Zur Geschichte: 2 ursprüngliche Wurzeln 

 
- usus: tatsächliche Gewalt �  an allen Gegenständen, führt dann zur possessio civilis 
- possessio: Land, auf dem jemand „sitzt“ (Boden auf dem man lebte, dessen Eigen-

tümer man aber nicht war), führt dann zum Interdiktenbesitz. 
 
 

III. Possessio civilis 

 
Fordert eine iusta causa possessionis (Erwerbstitel) �  Besitz aus einem Rechtsgrund er-
worben, der nach ius civile den Eigentumserwerb des Besitzes rechtfertigt (Bsp: Kauf, 
Schenkung, Mitgiftbestellung,...) 
 
Possessio civilis gehört zum Tatbestand der Ersitzung. 
 
Überlassung der possessio civilis �  Tatbestand der Eigentumsübertragung durch formlose 
traditio! 
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IV. Interdiktenbesitz 

 
 
Interdiktenbesitzer sind: 
 

1) Eigenbesitzer : Wille die Sache zu haben und zu behalten, anerkennt Pflicht jeman-
den herauszugeben nicht. 
�  besitzender Eigentümer, gutgläubiger Besitzer und bösgläubiger Besitzer! Grund 
für den Interdiktenbesitz beim bösgläubigen Besitzer: Wenn er Besitz hat, ist es für 
den Berechtigten leichter, die Sache zu verfolgen. 

 
2) Fremdbesitzer : Sie anerkennen die Pflicht zur Herausgabe.  

Fremdbesitzer sind aber nur: 

- Erbpächter 

- Prekarist (auf Nutzung dem Eigentümer entliehen) 
Besitz nur gegenüber dem Geber fehlerhaft, deshalb Interdiktenbesitz. 

- Pfandgläubiger: ist stärker interessiert am Besitz als der Verpfänder, falls die Sa-
che abhanden kommt (jedenfalls während der Dauer der Verpfändung). 

- Sequester: Verwahrt Sache während Prozess �  Während dieser Zeit kann Ersit-
zungszeit keiner Streitpartei angerechnet werden, darum Interdiktenbesitz. 

 

V. Detention 

 
Zwar in tatsächlicher Gewalt ohne die Bedingungen des Interdiktenbesitzes oder der pos-
sessio civilis zu erfüllen. 
“Innehabung“, alle Fremdbesitzer die weder Erbpächter, Prekarist, Pfandgläubiger noch se-
quester sind (Bsp: Mieter). 
 
 

§ 20 Erwerb, Verlust des Besitzes 

Besitzeserwerb 

- corpore: Herstellung der tatsächlichen Gewalt 
- animus:  Wille, die Sache zu beherrschen. 

�  drückt sich im Akt der Bemächtigung aus. 
 

Erwirbt der Detentor die Sache von demjenigen, für den er die Sache innehat, genügt 
der Wille, die Bemächtigung fällt logischerweise weg. 

 

Fortdauer & Verlust des Besitzes 

 
- durch freiwillige Aufgabe geht der Besitz verloren oder  
- durch Verlust (unfreiwillig), wenn die Sache sich ausserhalb des Machtbereichs 

(custodia) befindet. 
 

Besitz wird aufrechterhalten, solange sinnvolle Aussicht auf Wiedergewinnung besteht. 
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§ 21 Der Besitzesschutz 
 
Sicherung des Besitzes nicht durch actiones sondern durch interdicta. 
 

- (interdicta adipiscendae possessionis: auf erstmaliges Erlangen des Besitzes gerichtet) 

- interdicta retinendae possessionis: Auf Erhaltung des Besitzes gerichtet: Schutz vor 
Störungen. 
�  prohibitorisch (verbietend) 

- interdicta recuperandae possessionis: Auf Wiedererlangen des Besitzes gerichtet: 
Befehl zu Herausgabe 
�  restitutorisch (wiederherstellend) 

Ursprünglicher Zweck: Schutz gegen Entziehung / Störung. 

 

 

Die einzelnen Interdikte 

 
 
Prohibitorische Interdikte : 

- Grundstücksinterdikt (uti possidetis) 
�  Wendet sich an beide Parteien und untersagt eine Gewaltanwendung alternativ. 
 

o Besitzer fehlerfrei: Störung des anderen verboten 
o Besitzer fehlerhaft: Abwehr der Störungsbeseitigung verboten. 

�  Widerinbesitznahme des rechtmässigen Besitzes erlaubt. 
(also auch rekuperatorische Wirkung) 

 
- Fahrnisinterdikt (interdictum utrubi) 

�  Schützt nicht den letzten fehlerfreien Besitzer, sondern denjenigen, der innerhalb 
des letzten Jahres den längeren fehlerfreien Besitz hatte! 

 
Grundstücksinterdikt und Fahrnisinterdikt sind zweischneidige Interdikte  (interdicta 
duplicia): Der Prätor richtet sein Verbot der Gewaltanwendung an beide Parteien �  Bei-
de sind Kläger und Beklagter. 
 
Fehlerhaft (vitiosia) = vom Kläger vi (gewaltsam), clam (heimlich) oder precurio (als Bitt-
leihe) erlangt. 

 

 
Restitutorische Interdikte : 

- Gewaltsame Verdrängung aus dem Besitz eines Grundstücks 
�  interdictum unde vi, d.h. Befehl der Restitution an den Gegner (bei dessen fehler-
haften Besitz) 

- Rückgabeklage auf alles, was der Prekarist aus der Bittleihe erlangt hat �  interdic-
tum de precario. (inkl. Ersatz für das, was er dolo malo nicht mehr hat) 
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Übersicht zu den Interdikten: 

 

 

 

 

II. Eigentum 
 

§ 22 Wesen & Geschichte des Eigentums 

Begriff 

Umfassenstes privates Recht an einer Sache. Kann beschränkt werden, ist aber nicht von 
vornherein beschränkt. 
 

Arten & Erscheinungsformen (im klassischen Recht) 

- QUIRITISCHES EIGENTUM: 
Eigentum im eigentlichen Sinne: nur das nach ius civile: dominium ex iure Quirintium 
�  römischen Bürgern vorbehalten, nur an beweglichen Sachen & italischen 
Grundstücken. 

- BONITARISCHES EIGENTUM 
Eigentum nach prätorischem Recht. 
Ermöglicht den Erwerb von res mancipi nur durch formlose traditio  
�  Prätor gewährt dem verklagten Erwerber bei rei vindicatio eine exceptio 

- PROVINZIALGRUNDSTÜCKE: Sind des römischen Privateigentums unfähig. �  rö-
misches Staatseigentum (Private können allerdings eigentumsähnlichen Besitz und 
Nutzungsrecht innehaben). 
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§ 23 Grenzen des Eigentums. Miteigentum 
 
 

 
 
 

Eigentumsbeschränkungen ausserhalb des Privatrechts 

 
Eigentum gewährt grundsätzlich die Vollherrschaft über eine Sache, jedoch ist es verboten, 
wenn es zum Schaden der Allgemeinheit missbraucht wird. 

- Anfangs: Nur nach dem Ermessen des Zensors bei seiner Aufsicht über die Sitte, bei 
einem etwaigen Sittenverstoss. 

- Später: Duldungen und Arbeitslasten zur Erhaltung öffentlicher Strassen, Wasserlei-
tungen etc...  des Eigentümers. 
�  Vorrang der Gemeininteresse gegenüber den Einzelinteressen. 

 
Zinslasten folgen, Enteignung gilt als nicht vereinbar mit dem Eigentum.  
Jedoch wird unter dem Absolutismus teilweise „Zwangsverkauf“ (entschädigend) getätigt. 
 

Privatrechtliche Eigentumsbeschränkungen 

 
- Räumliche Begrenzung des Eigentums. 
- Keine zeitliche Begrenzung des Eigentums (Überlassung auf begrenzte Zeit in Aus-

nahmefällen gewährt). 
 
Teilweise werden Veräusserungsverbote bei streitbefangenen Sachen, Mitgiftsgrundstü-
cken etc... eingeführt. 

 

Nachbarrecht 

 
Beinhaltet unter anderem: 

- Überhang (Zweige eines Baums) 
- Überfall (Früchte eines Baums) 
- Notwegrecht 
- Eindringen von Rauch, Wasser (immissio) ist im normalen Mass zu dulden. 
- Abwehr von Regenwasser (welches wegen von Menschenhand errichteten Werken 

eindringt). 
- Schaden durch Einsturz des Nachbarhauses 
etc. (siehe S. 144 Kaser/Knütel) 
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Miteigentum 

 
 
ercto non cito (altrömisches Recht) Miteigentum nac h Bruchteilen  
 
Mehrere sind an einer Sache berechtigt, kei-
ne selbständigen Anteile am Vermögen. 
 
 
Die Verfügung erfordert aber kein Zusam-
menwirken (dafür die Zustimmung aller) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Gemeinschafter kann jederzeit die Auf-
hebung der Gemeinschaft verlangen. 

 
Jeder hat einen ideellen Anteil am Sachei-
gentum. Die Gemeinschaft kann ohne Ver-
trag entstehen. 
 
Jeder kann über seinen Teil unabhängig ver-
fügen, über die Sache als Ganzes aber nur 
alle zusammen, d.h. alle parallel über ihren 
Teil. Bei unteilbaren Sachen ist die gemein-
same Vornahme nötig. 
 
Das faktische Einwirken auf die Sache eines 
Gemeinschafters ist nur mit der Duldung der 
anderen möglich. 
 
Die Aufhebung kann von jedem Gemein-
schafter mittels einer der drei Teilungsklagen 
verlangt werden: 
 

- actio familiae erciscundae 
- actio communi dividundo 
- actio finium regundorum 
 

Ziel des Verfahrens: Aufhebung des Miteigentums 
und Zuweisung des Alleineigentums, Abrechnung 
Mittel des Verfahrens: Eine der drei Teilungskla-
gen und die adiudicatio (besondere Eigentums-
zuweisungsklausel) 
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§ 24 Die Übertragung des Eigentums 

Allgemeines 

 
 
 
Erwerber erhält nur Recht, wenn dieses beim Veräusserer schon bestanden hatte: 
 

�  NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST QUANA IPSE HABET � . 
 
Im Römischen Recht: Kein Erwerb von Eigentum von Nichtberechtigten, dafür gibt es kurze 
Ersitzungsfristen um den gutgläubigen Erwerber zu schützen. 
 

Mancipatio 

 
Abstrakte Wirkung, keine gültige iusta causa erforderlich (Details: § 7) 
 
Treuabrede (pactum fiduciae): Sache als pfandmässige Sicherheit oder zu anderen Zwecken 
mancipieren. 
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In iure cessio 

 
Abstrakte Wirkung, keine gültige iusta causa erforderlich. 
 
Dem Anerkennungsprozess nachgestaltet. Wenn sie vom Eigentümer vorgenommen wird, 
verschafft sie dem Erwerber quiritisches Eigentum. 
 
Für das pactum fiduciae gilt das gleiche wie für die mancipatio (vgl. § 7) 
 
 

Traditio (formfreie Übergabe) 

 
�  iusta causa erforderlich (kausale Wirkung). 
 
Die traditio ist das Geschäft des Alltags. 

- sie verschafft an res nec mancipi quirintisches Eigentum 

- Mittels traditio wird seit der späten Republik an res mancipi das prätorische Eigentum 
erworben 

- Übertragung des eigentumsähnlichen Besitzes und des Nutzungsrechts an Provinzi-
algrundstücken (vgl. § 22). 

 
 
Solutio (Leistung zur Erfüllung einer Schuld) ist auch eine taugliche causa, unabhängig da-
von, ob die zu tilgende Schuld wirklich bestanden hat. 
 
 
Besonderheit Dissens:  
Einigkeit über die Sache die übergehen soll, aber Missverständnis über den zugrundeliegen-
de causa: 
�  Auf diesen Dissens kommt es nicht an, Eigentum wird übertragen (Justian) 
 
 

nachklassische Entwicklung 

siehe S. 153/154 Kaser/Knütel 
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§ 25 Die Ersitzung (usucapio) 
 

 
 
Ersitzung führt zum Erwerb des quiritischen Eigentums wenn: 

- die Sache von Nichteigentümer erworben wurde 
- res mancipi vom Eigentümer nur tradiert wurden. 
 

Voraussetzungen 

- Ersitzungsfähige Sachen  (res habilis): Quiritisches Eigentum (d.h. nicht 
prätorisches Eigentum, nicht gestohlene oder geraubte Sache) 

- Eigenbesitz : 
Possessio civilis, Interdiktenbesitz reicht nicht! 
Besitz aufgrund einer Tatsache die eigentlich zum Eigentumserwerb geführt hätte. 

- Redlichkeit (bona fides) : Guter Glaube des Erwerbers im Moment der traditio. (Die 
Beweislast liegt bei demjendigen, der behauptet, die bona fides liege nicht vor) 

- Iusta causa : gültiger Erwerbstitel von Nöten. 

Wenn diese 4 Voraussetzungen gegeben sind: 

- Ablauf der Ersitzungsfrist : 
�  bei Grundstücken nach 2 Jahren 
�  bei Fahrnissachen 1 Jahr 
Besitzesverlust unterbricht die Frist. Weiterveräusserung bedeutet den Neubeginn 
der Frist (In der Spätklassik lässt sich die Zeit des vorherigen Ersitzenden anrechnen) 

Longi temporis praescriptio 

Provinzialgrundstücke (Details: § 22) sind der usucapio nicht zugänglich. Deshalb entwickelt 
sich im Kaiserreich ein Schutz des langdauernden Besitzes durch eine Verschweigungsein-
rede (Einrede des langen Besitzes), welche später auch Mobilien (zugunsten Peregrinern) 
zugänglich gemacht wird. 

Diese Einrede richtet sich nicht etwa gegen den Staat (Eigentümer), sondern gegen denjeni-
gen der das eigentumsähnliche Recht innehatte. 

Frist: 
- in der gleichen Gemeinde lebend: 10 Jahre 
- in einer anderen Gemeinde lebend: 20 Jahre 
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§ 26 Die ‚natürlichen’ Arten des Eigentumserwerbs 
 

Folgende Tatbestände sind auch Peregrinern zugänglich, da sie auf die naturalis ratio und 
das ius gentium zurück zu führen sind. Es handelt sich um Fälle des originären Rechter-
werbs (vgl. § 24): 

I. Occupatio (Aneignung) 

 
- Eine herrenlose Sache fällt demjenigen zu (wird Eigentümer), der sie sich aneignet. 

(res nullius cedit primo occupanti) 
- Voraussetzungen: 

a) Erlangung der tatsächlichen Gewalt... 
b) ...mit natürlichem Besitzeswillen 

 
Res derelictae  (Details S. 33, Vorlesungsnotizen):  
In der Regel geht eine Sache, die vom Eigentümer absichtlich aufgegeben worden 
ist, an denjenigen, der sie als erstes in Besitz nimmt (occupatio). 

Ausnahmsweise muss er ersitzen (usucapio, § 25): 
- Ergreifer weiss, dass Sache derelinquiert ist, aber nicht weiss von wem. 
- Wenn er den Dereliquenten irrtümlich für den Eigentümer hält. 

Nicht derelinquiert werden können Sachen, von denen der Eigentümer denkt, dass sie be-
reits derelinquiert wurden. 

 
Schatz (thesaurus) : Eine Wertsache, die meist auf einem Grundstück so lange ver-
borgen war, dass der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist: 
Anfangs, sagte man, es fällt dem Grundstückeigentümer zu. 
Später (u.a. Justinian) wird die media sententia entwickelt: Zur Hälfte gehört es dem 
Finder, zur anderen Hälfte dem Grundstückseigentümer. 

 

II. Fruchterwerb 

 
Grundsätzlich fallen die Früchte an den Eigentümer der Sache, welche die Früchte abwirft. 
Ausnahmen: Allenfalls Erbpächter und redliche Eigenbesitzer (welche die Sache vor der 
Trennung mit der Hauptsache erworben haben). 
Für den Eigentümer spricht, dass er die Massnahmen getroffen hat, dass überhaupt Früchte 
entstehen. 

 
Pächter und Niessbraucher erwerben erst mit der Inbesitznahme (in die Hand) der Früchte 
[hat ein anderer die Früchte gezogen, gehören sie dem Eigentümer]) 

 
 

III. Verbindung, Vermischung, Verarbeitung 

 
Zusammenfassender Begriff „accessio“ für Verbindung & Vermischung. 
 
Verbindung : 

- werden Sachen mit dem Grundstück verbunden, dass eine einheitliche Sache ent-
steht, geht das Eigentum an ihnen im Grundeigentum auf. 
Bsp: Ansähen von Samen (mit dem Aussähen). 

- Werden bewegliche Sachen miteinander verbunden, dass eine einheitliche Sache 
entsteht, geht das Eigentum an denjenigen, dessen Sache am wesentlichsten zur 
neuen Sache beigetragen hat. 
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- Wird eine Sache aus mehreren Sachen zusammengesetzt (z.B. Schiff, Haus), bleibt 
das Eigentum an den einzelnen Sachen bestehen, sie sind also vom Eigentümer des 
zusammengesetzten Resultats vindizierbar! 

 
 
Vermischung/Vermengung : 

- Feste Stoffe (z.B. Getreide) 
- Flüssigkeiten 
- Geschmolzene Metalle 
Das Miteigentum entsteht im Verhältnis der Anteile der zugefügten Sachen. 

Unbeabsichtigtes Vermischen: das bisherige Eigentum besteht an der Quote fort und der 
nichtbesitzende Eigentümer bekommt eine vindicatio pro parte (auf den ihm zukommenden 
Anteil an der Gesamtmenge) 

 
Ausnahme Geld: Werden Alleineigentum des Besitzers! 

 
 
Verarbeitung : 

Eine neue Sache wird hergestellt (ergibt sich schon daraus, dass sie eine eigene Be-
zeichnung bekommt). �  z.B. aus Trauben mach Wein. 
 
Rechtswirkungen: 
- nach Sabinianer: Eigentum bleibt beim Materialeigentümer. 
- Nach Prokulianer: Eigentumserwerb des Verarbeiters. 
- Spätklassik, u.a. Justinian: Fragen sich: Kann die Sache in den Ausgangsstoff zu-

rückgeführt werden oder nicht? 

 

Derjenige der durch eine Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung Eigentum verloren 
hat, kann einen Wertausgleich  erhalten. Wenn er die Sache selbst besitzt: durch Zurückbe-
haltung. 

 

§ 27 Der Eigentumsschutz 
 

I. rei vindicatio 

 
Dient dem Schutz des quiritischen Eigentums (vgl. § 22). 
Der nichtbesitzende Eigentümer klagt gegen den besitzenden Nichteigentümer mit dem Ziel: 
 a) Eigentum feststellen 
 b) Herausgabe der Sache (notfalls Verurteilung auf eine Geldsumme) 
Dem Kläger obliegt schwierige Beweis seines Eigentums (später gelockerte Strenge). 
 

- Der Beklagte muss das Eigentum nicht mehr behaupten, jedoch muss er Interdikten-
besitz (vgl. § 19 IV.) oder mindestens Detentor (vgl. § 19 V.) sein. 
 �  Detentor war anfangs nicht passivlegitimiert 
Der Besitz des Beklagten ist Voraussetzung seiner Passivlegitimation. 
Klassisches Recht: Der Richter hat den Besitz des Beklagten zum Zeitpunkt der litis 
contestatio zu überprüfen. 
�  Man begnügt sich später mit dem Besitz während des Urteils (Prokulianer-Lehre). 
�  Wer arglistig vor dem Prozess Besitz aufgibt wird trotzdem als Besitzer gehandelt. 
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- Einlassung auf die dingliche Klage: 
Der Besitzer muss sich nicht auf die litis contestatio einlassen: Verweigert er, steht 
dem Eigentümer die actio ad exhibendum (bei Fahrnis) und das interdictum quem 
fundum (bei Grundstücken) zu. �  OHNE RICHTERLICHE PRÜFUNG!!! 

 
- Durchführung des Prozesses: 

a) Sponsionsprozess (agere per sponsionem): Funktioniert mittels Stipulation. Das 
Eigentum wird festgestellt. Der Beklagte hinterlegt eine Geldsumme als Sicher-
heitsleistung, welche der Kläger bekommt, falls bei der Feststellung des Eigen-
tums der Beklagte die Sache nicht herausgibt.  

b) Petitorische Klage im Formularprozess (agere per formularum petitoriam): Resti-
tution und Feststellung sind zusammengefasst 

 
- Inhalt der rei vindicatio: 

Der Eigentümer ist so zu stellen, wie wenn der Besitzer ihm die Sache vor der litis 
contestatio herausgegeben hätte �  Dieser Grundsatz wurde nicht streng durchge-
führt (Details S. 170f. Kaser/Knütel). 

 

II. Actio publiciana 

 
Diese actio steht dem Ersitzungsbesitzer zu, welcher alle Voraussetzungen der Ersitzung 
(vgl. § 25) erfüllt hat, ausser der Vollendung der Ersitzungsfrist.  
 
Anwendungsfälle: 
 
Eine res mancipi wurde vom quirintischen 
Eigentümer nur tradiert.  

Eine ersitzbare Sache wurde bona fide und ex 
iusta causa vom Nichteigentümer erworben. 

�  Der Prätor schützt das bonitarische Eigentum 
vor dem quiritischen Eigentümer. 
 

�  Der Ersitzende hat keinen Schutz gegen den 
quiritischen Eigentümer 

Wenn der Eigentümer die exceptio dominii (Einrede des zivilrechtlichen Eigentums) einlegt? 
 
�  Der Prätor gewährt dem Ersitzenden eine 
Replik der verkauften und übertragenen Sache 
(replicatio rei venditae et traditae) 

 
�  Gegen diese Einrede ist der Ersitzende nicht 
geschützt, da Verkauf und Übergabe mit dem Ei-
gentümer nie stattgefunden hat. 
 

 Wenn 2 die selbe Sache erworben haben? 
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Auch ein quiritischer Eigentümer wird, wenn er den Besitz zurückerlangen will, nicht sofort 
auf die rei vindicatio greifen, weil dort die Beweisführung am strengsten ist. 
 
 Er wird wie folgt vorgehen: 
 

1. Interdikt (possessorisch) schwächere Beweisanforderung 
2. actio publicana (petitorisch) 
3. rei vindicatio (petitorisch) stärkere Beweisanforderung 

 

III. Eigentumsfreiheitsklage (actio negatoria) 

 
- Allgemeine Anerkennung des Abwehrrechts gegen unbefugte Eingriffe und übermäs-

sige körperliche Einwirkung 
-  
- Es handelt sich um eine negatorische Klage. 

 

IV. Exceptio rei venditae et traditae 

 
Wurde eine res mancipi vom quiritischen Eigentümer gekauft und nur tradiert und dieser 
möchte sie mittels rei vindicatio vindizieren, dann steht dem Käufer diese Einrede der ver-
kauften und übergebenen Sache zu. Das bonitarische Eigentum wird stärker gemacht als 
das quiritische Eigentum. 
 
Bei einer Schenkung: Anstelle der exceptio rei venditae et traditae wird dem bonitarischen 
Eigentümer eine passende exceptio in factum oder die exceptio doli gewährt. 
 


